[image: ]WG Veerman
[bookmark: Headline]Mietvertrag Headline

Zwischen Vermieter:
Name: Jan Veerman
Adresse: Hermann-Essig-Str. 50, 71701 Schwieberdingen, 
Tel.: 0178-8639772, E-Mail: wgv@posteo.de
Und dem Mieter:
[bookmark: MieterName]Name: MieterName
[bookmark: MieterTel][bookmark: MieterEMail]Tel.: MieterTel, E-Mail: MieterEMail

§ 1 Mietsache

1. [bookmark: ObjektAdresse][bookmark: RoomNumber][bookmark: RoomSize][bookmark: FlatSize][bookmark: TotalSize]Vermietet wird für vorübergehenden Wohnbedarf ein Zimmer in einer WG im Sinne des § 549 III BGB, in der ObjektAdresse. Zimmer Nr. RoomNumber (ca. RoomSize m²) & anteilige Gemeinschaftsfläche ca. FlatSize m². Damit insgesamt ca. TotalSize m².
Das Zimmer mit gemeinsamer Nutzung von Bad und WC wird möbliert überlassen. Mit Tisch, Stuhl, Bett, Matratze, Lampe und Kleiderschrank. 
Zur gemeinsamen Benutzung mit den anderen Mietern werden eine Küche, eine Gemeinschaftstoilette, und ein Flur mitvermietet.

§ 2 Mietdauer, Kündigung
1. [bookmark: DateStart]Das Mietverhältnis beginnt am DateStart
1. [bookmark: DateEnd]Das Mietverhältnis ist befristet bis zum: DateEnd
Die Kündigungsfrist beträgt 8 Wochen zum Ende des Kalendermonates. Mindestmietdauer: 6 Monate.
1. Eine Verlängerung des Mietverhältnisses nach seinem Ablauf müssen schriftlich (z.B. per E-Mail) vereinbart werden.
Da die Zimmer für Studenten sind richten sich die Mietenden nach den Semesterzeiten darum sind Verlängerungen nur möglich bis zum 31.1., 28.2., 31.3., 31.8., 30.9. oder 31.10. eines Jahres.
1. Die Mietsache ist am letzten Tag der Mietzeit (Monatsende) in besenreinen und geordneten Zustand zurückzugeben. Dies mit Fotos dokumentieren.

§ 3 Miethöhe, Fälligkeit
1. [bookmark: RentFee]Die Miethöhe beläuft sich auf RentFee € In diesem Betrag sind die Nebenkosten 
(Wasser, Abwasser, Heizung, Strom, Müllabfuhr und sonstige umlagefähige Nebenkosten) enthalten. Die Mieter erhöht sich jedes Jahr im Oktober um 10 €.
WLAN kann ebenfalls mitbenutzt werden, wenn der Störerhaftungsvermeidungsvertrag unterschrieben wurde.
1. Die Miete ist am Monatsanfang, spätestens am dritten Werktag eines Monats zu überweisen.
1. Die Miete ist zu überweisen auf folgendes Konto:
IBAN: DE03 1001 0010 0871 8521 15, 
BIC: PBNKDEFF, 
[bookmark: WGNameRoom]Betreff: Miete WG WGNameRoom
Kontoinhaber: Jan Veerman




§ 4 Untervermietung, Gebrauchsüberlassung an Dritte

1. Das Mietobjekt wird zum alleinigen Gebrauch durch den Mieter vermietet. Die Untervermietung und sonstige Gebrauchsüberlassung an Dritte ist nicht gestattet. Besucher bis zu 5 Tage im Monat sind erlaubt.
1. Besucher > 5 Tage kann erlaubt werden, wenn folgendes erfüllt ist: 
· Alle anderen WG Bewohner und der Vermieter (Jan Veerman) sind mit dem Besucher einverstanden und haben Zustimmung erteilt.
· Der Mieter zahlt zusätzlich 100€ höhere Miete pro Monat während dem Besuch.
1. Bei längerer Abwesenheit > 1 Monat (z.B. Urlaub im Ausland) kann monatsweise Untervermietung erlaubt werden, wenn folgendes erfüllt ist:
· Der Untermieter zahlt an den Mieter die gleiche Miete wie in diesem Vertrag.
· Der Untermieter hält sich an den Putzplan etc. 
· Alle anderen WG Bewohner und der Vermieter (Jan Veerman) sind mit dem Untermieter einverstanden und haben Zustimmung erteilt.
· Der Mieter zahlt zusätzlich 50€ höhere Miete pro Monat während der Untervermietung.

§ 5 Nutzung und Pflege der Mieträume

1. Änderungen oder Verschlechterungen der Mietsache, die über den vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache hinausgehen, hat der Mieter zu vertreten. Der Vermieter kann in solchen Fällen die Instandhaltung und/oder Instandsetzung der Mietsache durch den Mieter auf Kosten des Mieters verlangen. Gleiches gilt bei schuldhafter Beschädigung der Mietsache.
1. Schäden an der Mietsache hat der Mieter unverzüglich zu melden.
1. Der Mieter hat die Mietsache regelmäßig zu reinigen und pfleglich zu behandeln.
1. Rauchen ist nur im Außenbereich gestattet. Das Haus ist rauchfrei.
1. Ein Schlüsselverlust ist sofort dem Vermieter mitzuteilen. Die Kosten für die Neubeschaffung von Schlüssel, Zylindern oder Modulen sind vom Mieter selbst zu tragen.
1. Die Küchen und die Gemeinschaftsräume stehen jedem Bewohner zur Verfügung. Die Benutzung erfolgt in eigener Verantwortung und in eigener Verpflichtung die genutzten Räume pfleglich und sauber zu hinterlassen. Kühl- und Gefrierschränke sind regelmäßig zu reinigen. Müll zu leeren. Die Mülltonnen bei Bedarf zum richtigen Zeitpunkt an die Straße zu stellen und wieder zurückzubringen.
1. Die Zimmer und auch die Dusche sind regelmäßig zu lüften. Beim Verlassen des Hauses sind die Fenster zu schließen. Bei geöffnetem Fenster ist der Heizköper in unmittelbarer Nähe abzudrehen.
1. Das Aufstellen von zusätzlichen Kochgeräten, Kühlschränken, Waschmaschinen, Heizlüftern etc. ist verboten. Eigener Kühlschrank nach Absprache für 10€ pro Monat möglich.
1. Tierhaltung ist grundsätzlich untersagt.
1. Der Mieter ist verpflichtet mit Strom, Wasser und Heizungsenergie und allen vom Vermieter zur Verfügung gestellten Materialien sparsam umzugehen.



§ 6 Betreten der Mietsache

1. Der Vermieter hat das Recht, die Mietsache angekündigt einer Besichtigung zu unterziehen. Der Vermieter muss dem Mieter die geplante Besichtigung 24 Stunden vorher ankündigen. 
1. Der Vermieter oder seine beauftragten Mitarbeiter sind berechtigt, zum Zweck der Überprüfung der Sauberkeit, alle Gemeinschaftsräume und die zum Zimmer gehörenden Sanitärräume (Dusche und WC) zu betreten.
Der Mieter muss alle zumutbaren Maßnahmen treffen, um Verlust, Zerstörung, oder Beschädigung der gemieteten oder mitgenutzten Räume und Sachen vorzubeugen.
1. Der Vermieter kann die Mietsache darüber hinaus zur Ausführung von Bau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten oder zur Abwehr von Gefahr (bei Sturm und Regen Fenster schließen, bei Brand diesen löschen) betreten.

§ 7 Mietsicherheit (Kaution)

1. [bookmark: Deposit]Eine Kaution (gleich eine Monatsmiete) von Deposit € ist bis zur Schlüsselübergabe auf das obige Konto aus §3(3) zu überweisen. 
Diese Kaution liegt auf diesem Bankkonto (darauf gibt es keine Zinsen).
Jedes Jahr im Oktober muss 10€ für die Kaution überweisen werden.
(Die Kaution muss immer so hoch sein wie die Miete)


Schwieberdingen, den 31.05.2025	


Vermieter: ...................................................
		Jan Veerman


Mieter: ………………………………………….
[bookmark: MieterName2]		MieterName2


Störerhaftungsvermeidungsvertrag für WLAN-Zugang

Dieser Vertrag wird zwischen Jan Veerman (im Folgenden „Anbieter“) und jedem Nutzer, der den WLAN-Zugang des Anbieters nutzt, geschlossen. Mit der Nutzung des WLAN-Zugangs erklärt der Nutzer sein Einverständnis mit diesen Bedingungen.

1. Gegenstand
Der Anbieter stellt einen kostenlosen oder kostenpflichtigen (zutreffendes auswählen) WLAN-Internetzugang zur Verfügung. Eine ständige Verfügbarkeit oder bestimmte Bandbreite kann nicht gewährleistet werden.

2. Pflichten des Nutzers
Der Nutzer verpflichtet sich, den WLAN-Zugang ausschließlich für rechtmäßige Zwecke zu nutzen. Insbesondere ist es ihm untersagt, über den WLAN-Zugang:
· Urheberrechtlich geschützte Werke (z.B. Musik, Filme, Software) ohne Berechtigung zu verbreiten oder herunterzuladen (Filesharing, illegales Streaming).
· Inhalte zu verbreiten, die beleidigend, verleumderisch, rassistisch, gewaltverherrlichend oder pornografisch sind.
· Phishing-Angriffe, Spam-Mails oder andere unerwünschte Kommunikation zu versenden.
· Sicherheitsvorkehrungen von Netzwerken zu umgehen oder sich unbefugten Zugriff zu verschaffen (Hacking).
· Malware, Viren oder andere schädliche Software zu verbreiten.
Der Nutzer ist allein verantwortlich für seine Handlungen und abgerufenen Inhalte und stellt sicher, dass Dritte nicht verletzt werden. Er muss angemessene Sicherheitsvorkehrungen auf seinem Gerät treffen (z.B. Antivirensoftware). Der Nutzer haftet dem Anbieter für Schäden, die aus seiner schuldhaften Pflichtverletzung entstehen.

3. Haftung des Anbieters
Der Anbieter haftet nicht für Schäden des Nutzers, es sei denn, diese beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Anbieters. Er haftet auch nicht für die Richtigkeit der Inhalte, Viren oder für die Sicherheit der unverschlüsselt übertragenen Daten.

4. Maßnahmen bei Pflichtverletzungen
Bei Verstößen oder begründetem Verdacht ist der Anbieter berechtigt, den WLAN-Zugang des Nutters fristlos zu sperren oder einzuschränken. Der Anbieter behält sich vor, bei Rechtsverletzungen mit Behörden zusammenzuarbeiten und notwendige Verbindungsdaten herauszugeben.

Mieter(Nutzer): ………………………………………….
[bookmark: MieterName3] 			MieterName3


Wohnungsgeberbestätigung gemäß § 19 Bundesmeldegesetz (BMG)

Einzugsbestätigung des Wohnungsgebers nach § 19 Bundesmeldegesetz (BMG)

Straße, Hausnummer mit Zusatz, Postleitzahl, Ort

[bookmark: ObjektAdresse2]ObjektAdresse2

[bookmark: DateStart2]In die vorgenannte Wohnung ist am DateStart2 folgende Person eingezogen:

[bookmark: MieterName4][bookmark: BZWG1]MieterName4 in Wohngemeinschaft mit BZWG1


Wohnungsgeber/-in 
Zuname, Vorname
Veerman, Jan

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort
Hermann-Essig-Str. 50 71701 Schwieberdingen


Eigentümer/-in der Wohnung 
Zuname, Vorname
Veerman, Jan

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die oben gemachten Angaben den
Tatsachen entsprechen. 
Mir ist bekannt, dass es verboten ist, eine Wohnanschrift für eine Anmeldung einem Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch diesen weder stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß stellt ebenso eine Ordnungswidrigkeit dar wie die Ausstellung dieser Bestätigung, ohne dazu als Wohnungsgeber/-in oder dessen/deren Beauftragte(n) berechtigt zu sein (§ 54 i. V. m. § 19 BMG).

Ort, Datum, Unterschrift Wohnungsgeber/-in bzw. Wohnungseigentümer/-in
Schwieberdingen, 31.05.2025
							(Jan Veerman)


Wohnraumnachweis

Sehr geehrte Vermieterin, sehr geehrter Vermieter, 

Ihr Mieter/Ihre Mieterin benötigt in einer ausländerrechtlichen Angelegenheit einen Nachweis darüber, dass ausreichend Wohnraum zur Verfügung steht. Wir bitten Sie daher, die nachstehende Bestätigung ausgefüllt und unterschrieben Ihrem Mieter/Ihrer Mieterin zur Vorlage bei der Staatsangehörigkeitsbehörde auszuhändigen. 

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
 
Nach §§ 31, 32 Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz dürfen die mit der Ausführung des Staatsangehörigkeitsrechts betrauten Behörden zum Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes und staatsangehörigkeitsrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach staatsangehörigkeitsrechtlichen Bestimmungen erforderlich ist. 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 

Bei der Berechnung der Wohnfläche werden Nebenräume wie z. B. Küche, Bad, WC und Flur mit berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden können Keller, Dachböden und Abstellräume. 

Bestätigung 
Mietobjekt: 

	Postleitzahl, Ort
	
	Straße, Hausnummer 

	[bookmark: PLZOrt]PLZOrt
	
	[bookmark: StrHnr]StrHnr

	Anzahl der Wohnräume 
	
	Kaltmiete

	1 WG Zimmer pro Person
	
	[bookmark: RentFeeK]RentFeeK € pro Monat

	Größe in m²
	
	Nebenkosten

	[bookmark: TotalSize2]TotalSize2 m²
	
	100 € pro Monat

	Anzahl der Personen, die die Wohnung ständig bewohnen 
	
	

	1 Person pro WG Zimmer
	
	




	Mieter/-in:
	
	
	Vermieter/-in:

	
	
	
	Das Mietverhältnis für das oben stehende
Mietobjekt mit nebenstehendem Mieter/
nebenstehender Mieterin wird bestätigt

	Vollständiger Name
	
	
	Vollständiger Name

	[bookmark: MieterName5]MieterName5
	
	
	Jan Veerman

	
	
	
	Straße, Hausnummer

	
	
	
	Hermann-Essig-Str. 50

	
	
	
	Postleitzahl, Wohnort

	
	
	
	71701 Schwieberdingen

	
	
	
	Telefon

	
	
	
	0178-8639772

	Ort, Datum
	
	
	Ort, Datum

	
	
	
	Schwieberdingen, 31.05.2025

	Unterschrift
	
	
	Unterschrift

	
	
	
	





Erklärung zur Zusammenführung eines Haushaltes

Abfallgebührenveranlagung 2025 ff

Landratsamt Ludwigsburg
Fachbereich Abfallgebühren
Hindenburgstr. 40, 71638 Ludwigsburg

[bookmark: MieterName6]Name: 		   MieterName6
Buchungszeichen: 5.015_.______
[bookmark: ObjektAdresse3]Adresse: 		   ObjektAdresse3
[bookmark: DateStart3]Seit(Datum): 	   DateStart3
wohne und wirtschafte ich in derselben Wohnung mit:
[bookmark: BZWG2]Name:		   BZWG2
[bookmark: BZ1]Buchungszeichen: BZ1
Wir führen einen gemeinsamen Haushalt. Zahlungspflichtig für die Abfallgebühren ist:
Name: 		   Jan Veerman
[bookmark: BZ2]Buchungszeichen: BZ2

31.05.2025				31.05.2025	
Datum, Unterschrift der Antragstellenden Person	Datum, Unterschrift der zahlungspflichtigen Person
[bookmark: MieterName7](MieterName7)					(Jan Veerman)


------------------------------------------------------------------------------------------------

Dies ist nur für WGs im Landkreis Ludwigsburg notwendig.
Diese Seite bitte an folgende E-Mail senden: 
abfallgebuehren@landkreis-ludwigsburg.de


S. 2
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